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Seit dem 24. April 2011 gilt die neue europäische Bauprodukten-
verordnung (BPV, englisch: Construction Product Regulation, 
CPR) Nr. 305/2011. Ihr vollständiger Name: „Verordnung (EU)           
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom       
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richt-    
linie 89/106/EWG des Rates“. Dazu gibt es eine Berichtigung der 
deutschen Version vom 12. April 2013. 
 
Mit dieser Verordnung werden auf europäischer Ebene erstmals 
Kabel und Leitungen – einschließlich Datenkabel – als Baupro-
dukte brandschutztechnisch klassifiziert. Zuvor wurde das Brand- 
verhalten von Kabeln und 
Leitungen fast ausschließlich 
nach DIN VDE beurteilt.  
Diese Prüfungen sind mit de-
nen der BPV aber nicht ver-
gleichbar.  
 
Leistungserklärungen  
zu jedem Produkt 
Die Klassifizierungstabelle 
umfasst sechs Klassen, von A 
bis F. Sie werden anhand der 
Kriterien Wärmefreisetzung 
und Flammenausbreitung 
vergeben. Für die Zusatz-     
anforderungen wie Rauch-
entwicklung (s), brennendes 
Abtropfen (d) und Azidität (a) 
gibt es jeweils drei zusätzliche 
Klassen. 

Wesentliche Teile der neuen BPV traten – dem Artikel 68 entspre-
chend – am 1. Juli 2013 in Kraft. Die Hersteller und Verwender von 
Bauprodukten hatten somit eine mehr als zweijährige Über-
gangszeit, die mit der Verordnung verbundenen Änderungen 
umzusetzen. Zu diesen Änderungen gehört auch die Verpflich-
tung für die Hersteller, in einer Leistungserklärung zu jedem      
Produkt unter anderem die Stufen bzw. die Klassen zur Beur-       
teilung des Brandschutzes für Bauwerke anzugeben.  
 
Für Kabel und Leitungen waren diese Leistungserklärungen zum 
Stichtag 1. Juli 2013 jedoch nicht realisierbar. Der Grund dafür ist, 
dass die entsprechenden DIN EN-Standards noch nicht gültig sind.  
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Entscheider und Planer befinden sich in der Zwickmühle: Die neue Bauprodukten-
verordnung, nach der sie das Brandverhalten von Kabeln und Leitungen beurteilen 
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ihnen Tabellen an die Hand, die als Orientierung und als „Bindeglied“ zwischen den 
bisher gültigen und zukünftigen Anforderungen dienen können.  
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Bei diesen Standards handelt es sich erstens um die DIN EN 50575 
(VDE 0482-575:2012-07) „Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- 
und Kommunikationskabel – Kabel und Leitungen für allgemeine 
Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an 
das Brandverhalten“. Die zweite relevante Norm ist die DIN EN 
13501-6:2014-07 „Klassifizierung von Bauprodukten und Bau-   
arten zu ihrem Brandverhalten – Teil 6: Klassifizierung mit den     
Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von elek-   
trischen Kabeln“.  
 
Verzögerungen in der Umsetzung 
Die Umsetzung der in der neuen Bauproduktenverordnung      
verlangten Leistungserklärungen wird in den nächsten Monaten 
auch deshalb nicht möglich sein, weil die von den Mitgliedsstaa-
ten benannten Prüf- und Anerkennungsstellen, zum Beispiel der 
VDE in Offenbach, erst nach der Einführung der oben genannten 
DIN EN 50575 akkreditiert werden können. Im Sommer 2015 
wurde die Ratifizierung im Winter 2015 erwartet. Kürzlich wurde 
sie auf den Sommer 2016 weiter verschoben, und auch dieser   
Termin ist vermutlich nicht haltbar.  
 
Nach der Ratifizierung gilt eine einjährige Übergangsfrist. Danach 
müssen alle Kabel für die feste Verlegung in Gebäuden klassifiziert 
werden. Ausgenommen hiervon sind die Kabel mit Isolationser-
halt nach EN 50200 mit einer PH-Kennzeichnung sowie die Kabel 
für den Funktionser-
halt gemäß der zukünf-
tigen EN 50577 mit ei-
ner  P-Kennzeichnung. 
 
Wenn man bedenkt, 
dass die höher klassifi-
zierten Kabel (Klasse Aca 
bis Cca) nach dem 1+-
Verfahren ausschließ-
lich von notifizierten 
Prüfstellen geprüft, zer-
tifiziert und zugelassen 
werden müssen, ist 
diese Übergangsfrist 
sehr kurz. Bisher haben 
sich nur eine Handvoll 
Prüfstellenanwärter in 
Europa beworben.  
 
Ergänzungsvorschlag 
der Kabelindustrie 
Momentan soll der An-
hang der DIN VDE 0100 
Teil 420 ergänzt wer-
den. Dazu gibt es einen 
Vorschlag der deut-
schen Kabelindustrie 
zur Gebäudeklassenzu-
ordnung zu den Euro- 

klassen von Kabeln und Leitungen gemäß Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 (Bauproduktenverordnung). Dieser lautet wie folgt:  
 
„Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und Kommunikations-
kabel, die zur Elektrizitätsversorgung und für Steuer- und Kommu-
nikationszwecke im Bauwesen vorgesehen sind und für die es 
harmonisierte Normen auf Grundlage der Bauproduktenverord-
nung gibt, werden bestimmten Brandklassen (Euroklassen) zuge-
ordnet. Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Kabel 
und Leitungen, in Bezug auf das Brandverhalten sowie die ent-
sprechenden Prüf- und Bewertungsverfahren sind in der harmo-
nisierten Norm EN 50575 ‚Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- 
und Kommunikationskabel – Kabel und Leitungen für allgemeine 
Anwendungen in Bauwerken‘ in Bezug auf die Anforderungen an 
das Brandverhalten festgelegt.  
 
Die deutsche Kabelindustrie empfiehlt, die Brandklassen von Ka-
beln und Leitungen gemäß der folgenden Tabelle den Gebäude-
klassen nach MBO zuzuordnen. Darüber hinausgehende Anforde-
rungen der Bundesländer sind zu beachten.“ 
 
Tatsächlich besteht gemäß MBO/MLAR die Anforderung „nicht 
brennbar“ ≙ Aca für Kabel, die durch notwendige Treppenräume 
bzw. Flure zwischen notwendigen Treppenräumen hindurchge-
führt werden.  
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Dilemma für Entschei-
der und Planer  
Entscheider und Planer 
befinden sich aktuell in 
der Zwickmühle: Einer-
seits ist die neue Bau-
produktenverordnung, 
nach der sie das Brand-
verhalten von Kabeln 
und Leitungen beurtei-
len könnten, schon seit 
dem 1. Juli 2013 gültig. 
Andererseits können die 
Hersteller bis heute 
noch keine verbindli-
chen Aussagen zur Klas-
sifizierung ihrer Kabel 
und Leitungen treffen.  
 
Darum gibt Dätwyler 
den Verantwortlichen 
hier drei Tabellen an die 
Hand, die ihnen zumin-
dest eine Orientierung über die aktuellen Anforderungen gibt 
und die zugleich als ein „Bindeglied“ zwischen den bisher gültigen 
Bestimmungen und zukünftigen Anforderungen dienen können.  
 
Die Tabelle auf Seite 1 listet einzelne Kabeltypen – Energie- und 
Datenkabel – und zeigt ihre Klassifizierung in der DIN EN 13501-
6:2014-07 sowie ihre Baustoffklasse gemäß DIN 4102. Die Tabel-
len auf den Seiten 2 und 3 geben einen Überblick über die gel-
tenden baurechtlichen Mindestanforderungen und die jüngsten 
Vorschläge der Kabelindustrie. Zusätzlich sind in beiden Tabellen 
die bestehenden Anforderungen an das Brandverhalten von Ka-
beln und Leitungen mit aufgeführt, wie sie zuletzt in der DIN VDE 
0100-420 und der GDV/VdS-Richtlinie Kabel und Leitungen VdS 
2025 definiert wurden.  
 
Orientierungshilfe  
Diese Zuordnung sollte nur als eine grobe Orientierungshilfe ver-
standen werden. Eine pauschale Vergleichbarkeit der bisher vom 
VDE als „Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall“ beschrie-
benen Typen zu den zukünftigen europäischen Klassifizierungen 
ist nicht möglich. Denn die Kabel sind normalerweise nicht nach 
DIN 4102 klassifiziert.  
 
Auch können Kabel, die aus den gleichen Werkstoffen bestehen, 
aufgrund verschiedener Dimensionen völlig unterschiedliche 
Brandeigenschaften aufweisen – man denke hier nur an ein N2XH 
mit 30 x 1,5 mm2 und an denselben Typus mit 1 x 300 mm2. 
 
Dennoch können diese Vergleiche hilfreich sein. Sie ermöglichen 
es jedem, selbst zu entscheiden, welche Produkte er in der Über-
gangsphase einsetzen will oder sollte.  
 

Nach Baurecht besteht für die meisten Gebäudearten und -klas-
sen die Mindestanforderung, dass Kabel „normal entflammbar“ 
sind. Das entspricht der bisherigen DIN-Anforderung B2 und der 
zukünftigen EU-Anforderung ECA. Doch will man einen Versicherer 
finden, sollte man sich vielleicht lieber nicht für das billigste PVC-
Kabel entscheiden sondern für ein Produkt, das wenigstens halo-
genfrei und raucharm ist, wie es bisher auch vom VDE empfohlen 
wurde. Die Preisunterschiede sind häufig gar nicht groß. 
 
Gute Prognosen für Datenkabel 
Bei Datenkabeln, deren Bauarten nur wenige Varianten aufwei-
sen, lassen sich nach dem derzeitigen Stand schon recht gute 
Prognosen zur neuen Klassifizierung machen. Gerade in Rechen-
zentren werden seitens des Kabelverbandes, der Sachversicherer 
und der DIN VDE 0100-420 schon immer besondere brand-
schutztechnische Anforderungen an die dort eingesetzten Kabel 
und Leitungen gestellt.  
 
Eigene Untersuchungen zeigen, dass die meisten Cu-Datenkabel-
Konstruktionen von Dätwyler im Bereich der kunststoffisolierten 
Kabel die bestmögliche Klassifizierung erreichen. 

 
 
 

Kundenseminare  

Zum Stand der Umsetzung der neuen Bauproduktenverord-
nung und der Klassifizierung von Kabeln und Leitungen ver-
anstaltet Dätwyler Kundenseminare mit den jeweils aktuells-
ten Informationen zu diesem Themenkreis.  
Weitere Informationen finden Sie unter  

www.cabling.datwyler.com / Schulung 


